
Gefasste Beschlüsse der 7. öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt Wolkenstein am  
8. August 2016 
 

Tatsächlicher Beschluss Nr. 39/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stellt fest, dass Stadtrat Richard Schau entsprechend § 34 Abs. 1 

SächsGemO wegen Verlusts der Wählbarkeit nach § 31 Abs. 1 SächsGemO aus dem Stadtrat der 

Stadt Wolkenstein ausscheidet. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     12      

stimmberechtigt:     12 

Ja-Stimmen:      12  

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 

Tatsächlicher Beschluss Nr. 40/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stellt fest, dass bei Herrn Ulrich Tauber, OT Hilmersdorf, 

Mühlenweg 34, 09429 Wolkenstein keine Hinderungsgründe nach § 32 SächsGemO vorliegen und er 

die Wahl als Stadtrat der Stadt Wolkenstein annimmt. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     12      

stimmberechtigt:     12 

Ja-Stimmen:      12  

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 41/2016 

1. Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein hebt den Beschluss Nr. 6/2014 vom 21. Juli 2014 auf und 

widerruft die Bestellung der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter.  

 

2. Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein bestellt folgende Stadträte zu Mitgliedern bzw. Stellvertretern 

des Verwaltungsausschusses: 

 

Mitglied                                                        Stellvertreter 

Sachse, Bernd                                              Pautz, Daniel 

Schwarz, Birgit                                              Tauber, Ulrich 

Kastner, Andreas                                          Seidel, Reinhard 

Reichel, Andreas                                          Weber, Peter 

Hofmann, Kay                                               Bruchhold, Lutz 

Siedersleben, Peter                                      Dr. Schwarz, Robert 
 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      12   

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       1 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 42/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stimmt gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO der Annahme und 

Vermittlung folgender Spenden, die der Bürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit erhalten hat, 

zu: 



- Sachspende von 31,00 € von einem Spender für die Kindertagesstätte „Regenbogen“ 

Gehringswalde 

- Sachspende von 36,40 € von einem Spender für die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein, OT 

Gehringswalde 

- 195,00 € von mehreren Spendern für das Heimatmuseum Wolkenstein  

- 1790,00 € von 27 Spendern für die  Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein, OT Gehringswalde 

- 50,00 € von einem Spender für die Kindertagesstätte „Zwergenland“ Schönbrunn 

- 30,00 € von einem Spender für das Sportzentrum Falkenbach 
 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      13  

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0  
 


